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Eifler Bauernheirat juristisch gesehen  
 

am Beispiel eines Ehevertrags von 1833 
 
 

Albert Endres, Sindelfingen 
 

Vorbemerkung 
Bei meinen Recherchen zu Wilhelm Wolsfeld [1] stieß ich auf den Ehevertrag seiner Eltern. 
Eine für den Ehemann ausgefertigte Kopie befindet sich im Familienbesitz der das Stamm-
haus erbenden Nachfahren. Während ich bei anderer Gelegenheit über die Brauchtums-
Aspekte einer Eifler Bauernhochzeit berichtete [2], gibt dieses Dokument Veranlassung, die 
juristische Seite einer bäuerlichen Eheschließung näher ins Auge zu fassen. Da der betrachtete 
Vertrag vor über 170 Jahren entstand, sind einige formale wie rechtliche Ausprägungen nur 
aus dem damaligen politischen, kulturellen und juristischem Umfeld heraus zu verstehen. Ge-
rade das macht dieses Dokument für die historisch interessierten Leser recht interessant. Ob 
es in andern Häusern meines Heimatdorfes ähnliche Verträge gab, weiß ich nicht.  

Familiäre Situation 
In einer Bauernfamilie, die acht Kinder besitzt, und zwar vier Söhne und vier Töchter, soll das 
älteste Kind, eine Tochter, den Hof übernehmen. Sie ist 26 Jahre alt. Das jüngste Kind ist fünf 
Jahre alt. Die Familie betreibt seit vielen Generationen einen mittelgroßen Hof in Niederweis, 
bei dem neben der Bewirtschaftung der Felder mit Körner- und Hackfrüchten auch eine tradi-
tionelle Milchviehzucht anzutreffen ist. Das als Lenzenhaus bekannte Anwesen hat seinen 
Namen vom Familiennamen früherer Besitzer. Auch heute, fünf Generationen später, hat das 
Haus noch diesen Namen. 

 
 

Abb. 1: Titelkopf des Ehevertrags 
 
Der Vertrag wurde am 30. Dezember 1833 bei einem Notar in Bitburg unterzeichnet. Die 
Hochzeit war sieben Monate später. Bei dem mir bekannten Hochzeitsdatum (1.8.1834) han-
delt es sich vermutlich um die kirchliche Trauung, da es aus dem Familienbuch der Pfarrge-
meinde Alsdorf stammt. Vertragspartner für den Ehevertrag sind die zukünftigen Eheleute, 
Christian Wolsfeld und Susanne Kascht, sowie die Eltern der Braut, Medard Kascht und An-
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gela Kascht, geborene Stockemer. Für den von außen einheiratenden Ehemann (in diesem 
Falle Christian Wolsfeld aus Eisenach) verwendet man in der Eifel die Bezeichnung Eidam. 
Im Vertrag selbst kommt dieses Wort allerdings nicht vor.  

Zielsetzung des Vertrags 
Das primäre Ziel des Vertrages ist es, klare rechtliche Verhältnisse zwischen den Eltern als 
Hof- und Hausbesitzer und dem jungen Ehepaar einerseits und zwischen den zukünftigen E-
heleuten andererseits zu schaffen. Unausgesprochen wird die Absicht verfolgt, eine Wohn- 
und Betriebsgemeinschaft zu schaffen bzw. zu erhalten, in der die erweiterte Familie rei-
bungslos leben kann, und die den Fortbestand des Betriebes sicherstellt. Gerade dieses Anlie-
gen ist zeitlos und tritt immer dann auf, wenn es außer dem Wohnhaus noch einen von der 
Familie betreuten Betrieb gibt, egal ob landwirtschaftlich, handwerklich oder kaufmännisch. 
Der Vertrag spiegelt also eine Situation wieder, die es auch heute immer wieder gibt.  

Einzelne Regelungen 
Die zukünftigen Eheleute vereinbaren gesetzliche Gütergemeinschaft (Art. 1). Die Eheleute 
versprechen dem Hinterbliebenen von ihnen einen Geldbetrag, für den Fall, dass einer von 
ihnen stirbt (Art. 2). Dabei fällt auf, dass die Ehefrau dem Ehemann einen höheren Betrag 
verspricht (250 Taler) als umgekehrt (150 Taler). Sofern Kinder vorhanden sind, erben diese 
den jeweiligen Betrag anteilig. Der verbliebene Ehepartner erhält ein Nutzungsrecht für dieses 
Erbe (Art. 3). Der Eidam muss Haus und Hof verlassen und auf seine Eigentumsrechte ver-
zichten, falls seine Frau kinderlos stirbt (Art. 4). Die Eltern vermachen ihrer Tochter die Hälf-
te der Wohn- und Betriebsgebäude, wobei sie sich aber die Nutzungsrechte bis zu ihrem Le-
bensende reservieren (Art. 5). Damit der Eidam in der Lage ist, den von ihm versprochenen 
Geldbetrag zu zahlen, darf er ein Darlehen aufnehmen, das über den halben Hausbesitz, den er 
als gemeinschaftliches Eigentum der Eheleute mit besitzt, abgesichert wird (Art. 6). 
 
Wie hoch die gegenseitig versprochenen Beträge zu bewerten sind im Vergleich zu damaligen 
Preisen für Haus- und Grundbesitz, kann ich nicht sagen. Sie sollten jedenfalls ausreichen, um 
die Kosten einer Beerdigung abzudecken. Bei dem etwas schwer verständlichen Artikel 6 
gehe ich davon aus, dass der Eidam sich bemühen wird, aus dem Darlehen schnellstens ein 
Guthaben zu machen. Die strikte Auflage, sofort nach dem Tode seiner Frau Haus und Hof zu 
verlassen sowie auf seinen anteiligen Besitz zu verzichten, ist dadurch begründet, dass die 
Eltern dann die Chance haben, den Betrieb an ein jüngeres Kind zu übertragen. Was auffällt 
ist, dass Ackerland und Viehbestand überhaupt nicht erwähnt werden. Dieses Betriebsvermö-
gen bleibt offensichtlich lebenslang im Besitz der Eltern. Auch kann es sein, dass der größte 
Teil des Vermögens unangetastet bleiben soll, damit im Todesfalle der Eltern alle Kinder 
gleichmäßig bedacht werden können. Der in der Feudalzeit übliche Rechtsgrundsatz, den Hof 
geschlossen an ein einziges Kind zu vererben, war im Zuge der Französischen Revolution 
durch die Gleichbehandlung aller Kinder (Realteilung genannt) abgelöst worden, also erst gut 
eine Generation vorher. Zur gleichen Zeit gingen die Höfe unseres Dorfes aus herrschaftli-
chem Besitz in privates Eigentum der Bauern über. 
 
Am Schluss des Vertrages wird darauf verwiesen, dass die gesamte Macht des Staates zur 
Anwendung kommt, damit der Vertrag auch vollzogen wird. Das erinnert etwas an die Straf-
androhungen (Pönformeln) in mittelalterlichen Verträgen. Waren bei früheren Generationen 
meistens örtliche Herrschaften die Garanten eines Vertrages, muss jetzt das Gefühl vermittelt 
werden, dass auch der König im fernen Berlin dafür sorgt, dass Rechtssicherheit herrscht. In 
dem in den Abb. 2 und 3 wiedergegebenen Text habe ich nur einige wenige erklärende Er-
gänzungen [in eckigen Klammern] eingefügt. Die Rechtschreibung ist der Lesbarkeit wegen 
an den heutigen Stand angepasst. 
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Abb. 2: Ehevertrag Wolsfeld-Kascht, Teil 1
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Abb. 3: Ehevertrag Wolsfeld-Kascht, Teil 2 

Politisches und kulturelles Umfeld 
Im Titelkopf des Ehevertrags (Abb. 1) wird auf König Friedrich Wilhelm IV. Bezug genom-
men. Zeitlich gesehen fällt der Vertrag allerdings in die Regierungszeit von Friedrich Wil-
helm III. (1798-1840). Dieser führte zwar als Kurfürst von Brandenburg den Namen Friedrich 
Wilhelm IV., nicht aber als preußischer König. Wieso dem Bitburger Notar dieser Umstand 
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unbekannt war oder als unwesentlich angesehen wurde, darüber lässt sich spekulieren. Viel-
leicht ist aber auch die vorliegende handschriftliche Kopie des Vertrages erst nach 1840 her-
gestellt worden. 
 
Die Zeitepoche von 1814 bis 1870, in die dieser Vertragsabschluss fällt, wird gesellschaftspo-
litisch als Restauration bezeichnet. Gemeint ist damit die Wiederherstellung der königlichen 
und adligen Privilegien, wie sie vor der Französischen Revolution bestanden. Unterbrochen 
wurde diese Epoche durch zwei fast ganz Europa umfassende Umbruchsversuche, nämlich 
1830 und 1848. Beide Ereignisse nahmen ihren Anfang in Paris. Bei den Unruhen im Jahre 
1830, auch Juli-Revolution genannt, musste der absolutistische König Karl X. abdanken. An 
seine Stelle trat Louis Philipp, der den Namen Bürgerkönig erhielt, da er seine Berufung dem 
Parlament verdankte. In Preußen und Österreich wurde, nicht zuletzt unter dem Einfluss von 
Graf Metternich, jedwede politische Modernisierung verhindert. Gerade Friedrich Wilhelm III 
galt in dieser Hinsicht als besonders uneinsichtig. Etwas großzügiger waren lediglich die süd-
deutschen Fürsten, so in Baden, Bayern und Württemberg. In der zu Bayern gehörenden Pfalz 
kam es 1832 zu dem berühmten Hambacher Fest, wo liberale Intellektuelle, die teilweise in 
Frankreich im Exil lebten, der Forderung nach Einheit und Freiheit Ausdruck verliehen. Die 
fast ganz Europa ergreifenden Unruhen von 1848 führten in Deutschland zwar zu freien Wah-
len und der Frankfurter Nationalversammlung, blieben aber ohne dauernde Wirkung. 
 
Heimatgeschichtlich fällt das Ereignis in die Frühzeit der preußischen Rheinprovinz. Be-
kanntlich hatte Preußen im Wiener Kongress nur widerwillig zugestimmt, das südliche Rhein-
land zu übernehmen [3]. Kulturell gesehen stehen wir 1833 am Beginn eines großen Um-
schwungs. Aus der Sicht der Preußen galt besonders die Eifel als Entwicklungsgebiet. Gerade 
drei Jahre vorher wurde in Niederweis ein ganzjähriger Schulunterricht eingeführt und ein 
„gesetzlicher Lehrer“ angestellt. Wie in diesem Dokument zu erkennen, beherrschten alle 
Männer und die 26-jährige Tochter Lesen und Schreiben. Nur die Mutter konnte es nicht. 
Statt zu unterschreiben, unterzeichnete sie das Vertragsdokument (wohl mit den üblichen drei 
Kreuzen). Der Unterschied, der damals bestand, ist im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr 
vorhanden. 

Juristisches Umfeld 
Schon beim oberflächlichen Lesen des Textes fallen die vielen französischen Begriffe auf. So 
ist der Comparant der vor dem Notar oder vor einem Gericht Erschienene. Ein Prokurator ist 
ein Staatsanwalt. Viel bedeutender ist, dass auch inhaltlich früheres französisches Recht zur 
Anwendung kommt, nämlich der Code Civil oder Code Napoléon. Schon im Artikel 1 wird 
direkt auf das (französische) Zivilgesetzbuch Bezug genommen.  
 
Nur kurze Zeit glaubten die Preußen, dass sie ihr Allgemeines Landrecht auch im Rheinland 
anwenden könnten, mussten aber alsbald feststellen, dass es mit dem Code Civil nicht mithal-
ten konnte. Nicht nur waren die Rechtspositionen der Bürger dem Staat gegenüber wesentlich 
gestärkt, auch waren viele rechtliche Begriffe logisch viel besser herausgearbeitet. Das betraf 
vor allem den Eigentumsbegriff, das Familienrecht, das Vertragsrecht und die Prozessord-
nung. Im Jahre 1818 entschied deshalb der preußische König, dass im Rheinland der Code 
Civil weiterhin gelten sollte. Er wurde im Prinzip erst im Jahre 1900 mit der Einführung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) abgelöst. Einige sehr spezifische Regelungen, etwa im 
Nachbarschafts- und Wegerecht, gelten heute noch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und dem Saarland.  
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Abb. 4: Code Civil von 1804 
 

Der Code Civil war im Jahre 1804 in allen französi-
schen Gebieten eingeführt worden, wozu damals das 
gesamte linksrheinische Territorium von Bergzabern 
bis Aachen gehörte. In Frankreich gilt es heute noch. 
Aus Anlass seines 200-jährigen Bestehens gab es im 
Jahre 2004 unter anderem eine Festveranstaltung des 
Europa-Parlaments [4] in Straßburg und eine Aus-
stellung des Landesarchivs von Rheinland-Pfalz [5]. 
Dass auch der Code Civil Bestimmungen enthielt, 
die uns heute archaisch vorkommen, beweist unser 
Beispiel bei der Vorstellung von Susanne Kascht, 
der Mutter der Braut. Es entsprach der damaligen 
Rechtslage, dass eine Ehefrau nur mit Zustimmung 
ihres Ehemanns vor Gericht und Notar auftreten 
durfte. Sie wurde in diesem Falle von ihrem Ehe-
mann „gehörig ermächtigt“, im Sinne von „wie es 
sich gehört“. 

Auch waren die Ansprüche, die Eltern ihren Kindern gegenüber haben, explizit formuliert. 
Heute redet davon kaum noch jemand. 

Nachbemerkung 
Obwohl manche Regelungen dieses Vertrags beim ersten Blick recht rigide und fast herzlos 
erscheinen, drückt er insgesamt sehr viel Lebensweisheit aus. Es ist besser, den Eventualitäten 
des Lebens ins Auge zu schauen und Vorsorge zu treffen, als abzuwarten und zu hoffen, dass 
gewisse unerfreuliche Situationen nicht eintreten. Meines Wissens nahm die durch diesen 
Vertrag abgesicherte Ehe einen sehr harmonischen Verlauf. Sie bestand bis zum Tode der 
Eheleute und war mit neun Kindern gesegnet. Drei der fünf Söhne ergriffen eine theologische 
Laufbahn. In der Generation danach erbte wieder das älteste Kind, eine Tochter, den Hof. Ob 
es eine Neuauflage des Vertrags gab, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls konnte sie ihre Ehe auf 
den Erfahrungen dieses Vertrags aufbauen.  
 
Vermutlich waren es Vereinbarungen wie diese, die dazu beitrugen, dass alle neun Stockhäu-
ser des Dorfes mehrere Jahrhunderte lang im Besitz derselben Familie blieben. Die mit dem 
Code Napoléon eingeführte Realteilung führte allerdings auch dazu, dass mehrere Höfe große 
Teile ihres Grundbesitzes verloren und es zu Aussiedlungen der nachgeborenen Kinder inner-
halb des Dorfes kam. So entstanden zum Beispiel nach 1804 auf früherem zu meinem Elter-
haus gehörendem Land vier andere Häuser im Dorf. Dass sich in unserer Generation die Zahl 
der landwirtschaftlich aktiven Betriebe stark reduzierte, hat andere Gründe. 
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danke ich Frau Susanne Kisgen, geborene Disch, aus dem Lenzenhaus, einer Ururenkelin von 
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